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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Epilepsie1

1. Epilepsie ist die verbreitetste unter den schweren neurologischen Hirnerkrankungen.

2. Weltweit leiden 50 Millionen Menschen an Epilepsie, sechs Millionen davon in Europa, 
und jedes Jahr werden 300 000 neue Fälle diagnostiziert.

3. Fünf Prozent der Bevölkerung können zeitweise von Epilepsie heimgesucht werden; 
geschätzt 70 % der Personen, bei denen sie diagnostiziert wird, hätten bei zweckmäßiger 
Behandlung keine Anfälle, und 40 % der europäischen Epileptiker werden nicht 
behandelt.

4. Epilepsie wirkt sich auf alle Aspekte des Lebens störend aus: Die Patienten leiden an 
Problemen aufgrund von Arbeitslosigkeit, und die Krankheit schafft eine physische und 
soziale Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen.

5. Die Kommission und der Rat werden aufgefordert, eine umfassende Strategie zu 
verabschieden, um den Herausforderungen, die sich durch Epilepsie stellen, zu begegnen. 
Forschung über Prävention, Diagnose und frühzeitige Behandlung von Epilepsie sollte 
gefördert werden, und die Integration der Erkrankten in die Gesellschaft sollte besser 
unterstützt werden.

6. Die Kommission und der Rat werden aufgefordert, Epilepsie als vorrangiges Thema der 
Gesundheitspolitik in Europa einzustufen.

7. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


